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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.  In welchen Kommunen im Land gibt es einen uniformierten Vollzugsdienst der 
Ordnungsbehörden bzw. gemeindlichen Vollzugsdienst (umgangssprachlich 
und in der Folge: Kommunaler Ordnungsdienst)?

2.  Wie viele Personen waren im Kommunalen Ordnungsdienst in den Jahren 2020 
bis 2023 jeweils beschäftigt (bitte differenziert nach Kommunen)?

3.  Welche fachlichen, persönlichen sowie ggf. anderweitig bestehenden Voraus
setzungen werden an Bewerber bzw. Bedienstete des Kommunalen Ordnungs
dienstes jeweils gerichtet (bitte unter Angabe der landesweit einheitlich gel
tenden Voraussetzungen, des Inhalts sowie des ggf. einschlägigen räumlichen 
und/oder sachlichen Geltungsbereichs nicht uneingeschränkt und landesweit 
geltender Voraussetzungen sowie unter Angabe der jeweiligen Fundstelle im 
Gesetz, beispielsweise § 2 Verordnung der Landesregierung über die Ermitt
lungspersonen der Staatsanwaltschaft [StAHiBV BW])?

4.  Inwieweit gelten nach ihrer Ansicht einheitliche Regelungen zur Bestellung, 
Ausbildung, Dienstkleidung, Dienstausweis und Ausrüstung für gemeindliche 
Vollzugsbedienstete im Land?

5.  Unter welchen rechtlichen Voraussetzungen können die Bediensteten des 
Kommunalen Ordnungsdienstes unmittelbaren Zwang oder vergleichbare Maß
nahmen durchführen?

6.  Wie bewertet sie es, wenn kommunale Vollzugsbedienstete aufgrund ggf. be
stehender, geringer inhaltlicher, persönlicher und/oder tatsächlicher Anforderun
gen an ihre Bestellung polizeiliche Befugnisse, beispielsweise zur Ausübung un
mittelbaren Zwangs, innehaben bzw. solche Maßnahmen ausüben dürfen?

7.  Sieht sie angesichts der (nicht zuletzt in der einschlägigen Kommentarliteratur 
bestehenden) Ansicht, wonach der Kommunale Ordnungsdienst insbesondere 
und auch zur Anwendung unmittelbaren Zwangs befugt ist, die Notwendigkeit 
einer landeseinheitlichen Regelung?
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 8.  Wie bewertet sie die derzeitig geltenden Regelungen, Befugnisse und die 
rechtliche Ausgestaltung des Kommunalen Ordnungsdienstes im Hinblick auf 
eine landeseinheitliche Regelung insgesamt?

 9.  Inwieweit erachtet sie in diesem Zusammenhang eine Überarbeitung der Ver
ordnung zur Durchführung des Polizeigesetzes (DVO PolG) oder anderer Re
gelungen dahingehend, dass eine über § 2 StAHiBV BW hinausgehende Ein
heitlichkeit der jeweiligen Anforderungen herbeigeführt wird, für notwendig?

10.  Welcher Fortschritt kann in diesem Zusammenhang für die letzten fünf Jahre 
vermeldet werden (siehe Stellungnahme zum Antrag Drucksache 16/5438, in 
der im Jahr 2018 eine Überarbeitung der DVO PolG insgesamt und schon für 
die vergangene Legislaturperiode angekündigt wurde)?

14.11.2023

Goll FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Die obigen Fragen im Zusammenhang mit dem (umgangssprachlich) Kommu
nalen Ordnungsdienst sind nach Ansicht der Fragestellerin unmittelbar klärungs
bedürftig.

A n t w o r t * )

Mit Schreiben vom 8. Januar 2024 Nr. IM30141.5380/27/1 beantwortet das Minis
terium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen die Kleine Anfrage wie folgt:

1.  In welchen Kommunen im Land gibt es einen uniformierten Vollzugsdienst 
der Ordnungsbehörden bzw. gemeindlichen Vollzugsdienst (umgangssprach-
lich und in der Folge: Kommunaler Ordnungsdienst)?

2.  Wie viele Personen waren im Kommunalen Ordnungsdienst in den Jahren 2020 
bis 2023 jeweils beschäftigt (bitte differenziert nach Kommunen)

Zu 1. und 2.:

Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be
antwortet.
Zur Beantwortung der Fragen hat das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung 
und Kommunen bei den Gemeinden in BadenWürttemberg über die Regierungs
präsidien eine entsprechende Abfrage durchgeführt. Bis auf wenige Ausnahmen 
haben sämtliche Gemeinden im Land eine Rückmeldung gegeben. Das Ergebnis 
kann den nachfolgenden Tabellen entnommen werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die nachfolgenden Ergebnisse geringe Unschär
fen hinsichtlich der tatsächlichen Anzahl der gemeindlichen Vollzugsbedienste
ten aufweisen können. Dies ist insbesondere auf die teilweise heterogene Rück
meldung der Gemeinden im Zusammenhang mit unterschiedlichen Formen der 
Kooperation beispielsweise im Rahmen von Verwaltungsgemeinschaften zurück
zuführen. Zudem wurden angegebene, jedoch als vakant deklarierte Stellen, zur 
Gesamtsumme hinzuaddiert und nicht von der Anzahl der im gemeindlichen Voll
zugsdienst beschäftigter Personen abgezogen.
Die Aufsummierung der nachstehenden Werte ergibt für das Jahr 2020 die Ge
samtanzahl von 1 787, für das Jahr 2021 die Gesamtanzahl von 1854, für das Jahr 
2022 die Gesamtanzahl von 1 890 und für das Jahr 2023 die Gesamtanzahl von  
1 976 in gemeindlichen Vollzugsdiensten beschäftigten Personen.
_____________________________________

*)  Der Überschreitung der DreiWochenFrist wurde zugestimmt.
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3.  Welche fachlichen, persönlichen sowie ggf. anderweitig bestehenden Voraus-
setzungen werden an Bewerber bzw. Bedienstete des Kommunalen Ordnungs-
dienstes jeweils gerichtet (bitte unter Angabe der landesweit einheitlich gel-
tenden Voraussetzungen, des Inhalts sowie des ggf. einschlägigen räumlichen 
und/oder sachlichen Geltungsbereichs nicht uneingeschränkt und landesweit 
geltender Voraussetzungen sowie unter Angabe der jeweiligen Fundstelle im 
Gesetz, beispielsweise § 2 Verordnung der Landesregierung über die Ermitt-
lungspersonen der Staatsanwaltschaft [StAHiBV BW])?

Zu 3.:

Landeseinheitliche Vorgaben im Hinblick auf fachliche, persönliche oder ggf. 
anderweitige Voraussetzungen für Bewerber bzw. gemeindliche Vollzugsbe
dienstete bestehen nicht. Es obliegt den Gemeinden, dafür Sorge zu tragen, dass 
die gemeindlichen Vollzugsbediensteten die erforderlichen fachlichen und per
sönlichen Voraussetzungen erfüllen, um die ihnen übertragenen Aufgaben ord
nungsgemäß wahrnehmen zu können. 

4.  Inwieweit gelten nach ihrer Ansicht einheitliche Regelungen zur Bestellung, 
Ausbildung, Dienstkleidung, Dienstausweis und Ausrüstung für gemeindliche 
Vollzugsbedienstete im Land?

Zu 4.:

In BadenWürttemberg bestehen derzeit keine konkreten Regelungen zur Bestel
lung, Ausbildung, Dienstkleidung, Ausrüstung sowie zum Dienstausweis für ge
meindliche Vollzugsbedienstete. Das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung 
und Kommunen kann diesbezüglich nach § 130 Absatz 1 Nummer 7 PolG durch 
Rechtsverordnung entsprechende Regelungen erlassen. Von dieser Verordnungs
ermächtigung wurde bislang kein Gebrauch gemacht. 

5.  Unter welchen rechtlichen Voraussetzungen können die Bediensteten des Kom-
munalen Ordnungsdienstes unmittelbaren Zwang oder vergleichbare Maßnah-
men durchführen?

Zu 5.:

Gemäß § 125 Absatz 2 PolG haben die gemeindlichen Vollzugsbediensteten bei 
der Erledigung ihrer polizeilichen Dienstverrichtung die Stellung von Polizeibe
amten. Gemeindliche Vollzugsbedienstete sind somit im Rahmen der Ausübung 
der ihnen konkret übertragenen polizeilichen Vollzugsaufgaben zur Anwendung 
von unmittelbarem Zwang befugt, sofern die Voraussetzungen hierzu vorliegen. 
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 6.  Wie bewertet sie es, wenn kommunale Vollzugsbedienstete aufgrund ggf. be-
stehender, geringer inhaltlicher, persönlicher und/oder tatsächlicher Anfor-
derungen an ihre Bestellung polizeiliche Befugnisse, beispielsweise zur Aus-
übung unmittelbaren Zwangs, innehaben bzw. solche Maßnahmen ausüben 
dürfen?

 7.  Sieht sie angesichts der (nicht zuletzt in der einschlägigen Kommentarlitera-
tur bestehenden) Ansicht, wonach der Kommunale Ordnungsdienst insbeson-
dere und auch zur Anwendung unmittelbaren Zwangs befugt ist, die Notwen-
digkeit einer landeseinheitlichen Regelung?

 8.  Wie bewertet sie die derzeitig geltenden Regelungen, Befugnisse und die 
rechtliche Ausgestaltung des Kommunalen Ordnungsdienstes im Hinblick auf 
eine landeseinheitliche Regelung insgesamt?

 9.  Inwieweit erachtet sie in diesem Zusammenhang eine Überarbeitung der Ver-
ordnung zur Durchführung des Polizeigesetzes (DVO PolG) oder anderer Re-
gelungen dahingehend, dass eine über § 2 StAHiBV BW hinausgehende Ein-
heitlichkeit der jeweiligen Anforderungen herbeigeführt wird, für notwendig?

10.  Welcher Fortschritt kann in diesem Zusammenhang für die letzten fünf Jahre 
vermeldet werden (siehe Stellungnahme zum Antrag Drucksache 16/5438, in 
der im Jahr 2018 eine Überarbeitung der DVO PolG insgesamt und schon für 
die vergangene Legislaturperiode angekündigt wurde?

Zu 6. bis 10.:

Die Fragen 6 bis 10 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be
antwortet.

Die gemeindlichen Vollzugsbediensteten sind ein wichtiger Baustein der Sicher
heitsarchitektur des Landes BadenWürttemberg und leisten mit ihrer Arbeit 
einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit. Die 
Gemeinden haben hierbei sicherzustellen, dass die den gemeindlichen Vollzugs
bediensteten übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß durchgeführt werden. Dem 
Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen liegen keine Er
kenntnisse über etwaige Probleme im Zusammenhang mit der Anwendung unmit
telbaren Zwangs durch gemeindliche Vollzugsbedienstete vor. 

Gleichwohl erscheint es zielführend, von der Ermächtigung des § 130 Absatz 1 
Nummer 7 PolG Gebrauch zu machen und die DVO PolG entsprechend der Ver
einbarung aus dem aktuellen Koalitionsvertrag zu überarbeiten. In diesem Zusam
menhang sollen vor allem landeseinheitliche Mindeststandards hinsichtlich der 
Ausbildung, Ausrüstung und Dienstkleidung der gemeindlichen Vollzugsbediens
teten festgelegt werden. Die ursprünglich für die letzte Legislaturperiode vor
gesehene Überarbeitung der DVO PolG wurde vor dem Hintergrund der damals 
bestehenden Coronalage zurückgestellt. 

Inzwischen hat das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen 
das Verfahren zur Überarbeitung der DVO PolG wiederaufgenommen. Im Zuge 
der geplanten Novellierung sind auch die Belange der betroffenen Städte und Ge
meinden in angemessenem Rahmen zu berücksichtigen. Dabei sind insbesondere 
die Unterschiede zwischen Großstädten und kleineren Gemeinden in den Blick zu 
nehmen. Vor diesem Hintergrund ist vorgesehen, die kommunalen Landesver
bände im Rahmen des Verfahrens auf geeignete Weise einzubinden. 

In Vertretung

Blenke 
Staatssekretär
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